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Text 

V. Abschnitt: Übernahme von Aufgaben des Versöhnungsfonds 

§ 13. Der Zukunftsfonds übernimmt gemäß § 2 Z 2 mit Ende der Funktionsdauer des 
Versöhnungsfonds die Aufgabe der projektbezogenen Vergabe aller den Partnerorganisationen des 
Versöhnungsfonds zukommenden Restmittel unter Wahrung der vom Versöhnungsfonds formulierten 
Vorgaben. 


